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Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE und Genossen 

haben am 3010" 1989 unter der Nr. 4306/J an mich eine schrift
liche parlamentarische Anfrage betreffend "den Verbleib Dre 
DEMELS in der Zivildienstoberkommission" gerichtet, die fol
genden Wortlaut hat: 

"1 0 Halten Sie die Mitgliedschaft Dr ... DEMELS in der Zi vil
dienstoberkommission angesichts dieser .- durch die lau
fenden Verfahren in der Öffentlichkeit hervorgerufenen -
9 schiefen Optik' auch weiterhin vertretbar? 

20 Ist geplant Dro DEMEL seiner Funktion als Mitglied der 
Zivildienstoberkommission zu entheben und p wenn nein p 

warum nicht?VO 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1~ 

Im Einvernehmen mit Dro DEMEL wurde sichergestellt, daß dieser 
bis zum Abschluß der gegen ihn laufenden Verfahren seine Funk
tion als Mitglied der Zivildienstoberkommission nicht ausüben 
wird o Um Verzögerungen bei der Erledigung der Aufgaben derZi
vildienstoberkommission zu vermeiden, ~rde deren Geschäfts
verteilung inzwischen geändert und bis zum Ende der Funktions-
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periode p 31 G 12 0 1990 9 ein weiteres Mitglied aus dem Richter
stand in die Zivildienstoberkommission berufene 

Durch diese Regelung wurde der in der gegenständlichen An
frage ausgesprochenen Besorgnis hinsichtlich des Ansehens 
der Zivildienstoberkommission bei gleichzeitiger Wahrung 
bestehender Rechtsgrundsätze Rechnung getragen$ 

Zu Frage 2: 

Eine formale Enthebung Dr. DEMELS von seiner Funktion als 
Mitglied der Zivildienstoberkommission vor einem rechts
kräftigen Abschluß der gegen ihn laufenden Verfahren ist 
nicht geplant. Ich warte den Ausgang dieser Verfahren ab, 
und bis dahin gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung. 
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